
Leistungserklärung / Herstellererklärung  

Im Herbst 2014 ist das neue Bauproduktegesetz (BauPG) in Kraft getreten. 

Für Bauprodukte, die einer harmonisierten europäischen Norm unterliegen oder für die eine europäische technische 
Bewertung erstellt wurde, muss vom Hersteller eine Leistungserklärung (DoP) erstellt werden.  

Andererseits ist es nicht möglich für Bauprodukte eine Leistungserklärung auszustellen, welche von keiner harmonisierten 
europäischen Norm erfasst werden. 

Unsere werkseigene Produktionskontrolle gewährleistet die Ausführung der üblichen behördlichen und gesetzlichen Auflagen.  
Alle Produkte aus unserer Fertigung erfüllen die jeweilige Produktenorm und garantieren die Qualität, die Sie von uns gewohnt 
sind. 

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, damit wir Ihnen die entsprechenden Dokumente zustellen können. 

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Ihr Elri Team. 

 


